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Der FHD heisst seit 1.1.1985 MFD

feü Afac/i /lè/ôî//(ierc/re/>Mo/7af;g<?/! Re/ertWw/«.s/rt:rtka/ 7erZ?««(7es'ra;'/>n Dezem/x?/-/9<M rf/e /'//? A7Ö>Z

79<§Y vo/n A'ar/ona/ra? m/u7 /m Tun/ <7ara;//vo/?! 57ä«7era/ ge/ie/im/g/e 7e/7/-ev/j/ow i/es //w/n/esges-etzes'
«Ter <//<? M;7/Ya>organ«ö?/'o/! fA/Q) a«/7en 7. 7. 79#J /« Ara/t gesetzt. Z)aw/t /'st Tetz/; a«c/z <//e /7w new

gesc/zö/ke/zetz Art/ke/ 5 7'J/l/O verankerte Gz/z7e/ze/z/z«Mg7es7rawe/z/;z7/sz7/e/zste.s' 77/7/79 //zMz/zYürtsc/ze/z
Trawe/zz/ze/zst (A/JaD) reekYskrà/t/ggevvort/e/z. £Tetz/a//,s m/Y JF/Ykw/zg «/> 7. 7. 79#5 zst C/ze/M/777. T/ztra/'

suwz'e t/z'e Z)/'e/zst,sZe//e A//Z> z/z Ttz/znz/zgs- z//z<7 Az/s7z7z/«/zgs/>e/fl/zge/z t/e/ezcto z/zYekt z/e/zz TwsZzzk/w/zg.s'-

c/ze/t/er Armee, Ä'oep^kowmanrfa«/ 7?. Mak/Y/ure/, w/zferste//t «na* O/zersf /' Gsf 7. ßw/zrer new zw/n C/ze/
zfwi'k/Wwng M7Z) Tzest/mmt wort/etz.

Namensänderung

Mit einer Überraschung nahm man in verschie-
denen FHD-Kreisen kurz vor Weihnachten
davon Kenntnis, dass die Teilrevision MO
bereits auf Anfang 1985 in Kraft treten wird.
Damit ist für die Mitarbeit der Frau in der
Armee eine neugeschaffene gesetzliche Grund-
läge rechtsgültig geworden, deren Hauptmerk-
mal die Ablösung des Frauenhilfsdienstes durch
einen Militärischen Frauendienst ist. Artikel
3 bis des neu geltenden Bundesgesetzes über die
MO lautet wie folgt:
1 Schweizerinnen können sich freiwillig zum

Militärischen Frauendienst und zum Rot-
kreuzdienst melden. Die Dienstleistungen
der in den Militärischen Frauendienst oder in
den Rotkreuzdienst aufgenommenen Frauen
sind obligatorischer Militärdienst nach Arti-
kel 8 ff dieses Gesetzes.

2 Die weiblichen Angehörigen der Armee
haben die gleichen Pflichten und Rechte wie
die männlichen Angehörigen der Armee,
soweit der Bundesrat nicht Ausnahmen vor-
sieht.

3 Der Bundesrat regelt die Aushebung, die

Ausrüstung, die Dauer der Dienstpflicht und
der einzelnen Instruktionsdienste, die Eintei-
lung, die Gradabstufung, die Beförderung
und das Kontrollwesen der weiblichen Ange-
hörigen der Armee.

4 Er regelt ausserdem die Einteilung in die Per-
sonalreserve und die Entlassung aus der
Dienstpflicht sowie das Verfahren.

5 Für nicht geleistete Dienste wird kein Militär-
pflichtersatz erhoben.

Im jetzigen Zeitpunkt gilt es zu bedenken, dass

mit sofortiger Wirkung lediglich Absatz 1 und 5

dieses Gesetzesartikels zur Anwendung kom-

men können, während der bundesrätliche Ent-
scheid zur Verordnung, welche die Besonderhei-
ten der Angehörigen des MFD gemäss Absatz 2

bis 4 regeln wird, erst auf 1986 zu erwarten ist.
Laut Chef MFD Hurni hat aufJahresbeginn also

nur die Institution einen neuen Namen erhal-
ten, während sich am Status der einzelnen weib-
liehen Armeeangehörigen vorläufig nichts
ändern wird. Was die Bezeichnung «Militari-
scher Frauendienst» betrifft, meint Chef MFD
Hurni, werde diese im Verlaufe der Zeit sukzes-
sive den Namenszug «FHD» in änderungsbe-
dürftigen Reglementen, Weisungen, Dienst-
büchlein, Werbematerial usw. ersetzen und so

langsam verdrängen.

Da weder die Verbandsspitze des SFHDV noch
die Redaktion der «FHD-Zeitung» im «Schwei-
zer Soldat + FHD» rechtzeitig von der bevorste-
henden Inkraftsetzung der Gesetzesänderung
Kenntnis hatten, lässt es sich nun nicht vermei-
den, dass sie, zumindest teilweise und vorüber-
gehend, in Gebrauch wie Einführung des neuen
Begriffes «MFD» hinter dem Buchstaben des

Gesetzes nachhinken werden. Man mag das nun
sehen wie man will, aber Feuerwehrübungen
i. S. Namensänderungen sind jetzt wirklich
nicht angebracht, nachdem zehn lange Jahre
seit Beginn der Diskussionen bis hin zur Neu-
Schaffung von Artikel 3 bis MO vergangen und
die nötigen Ausfuhrungsbestimmungen dazu
erst im nächsten Jahr zu erwarten sind.

Neuunterstellung Chef MFD und neuer Chef
für die Ausbildung

Neu ist der Chef MFD und die Dienststelle in
Führungs- und Ausbildungsbelangen de facto
bereits ab 1.1. 1985 direkt dem Ausbildungschef
der Armee und im administrativen Belang (wie
bisher) dem Bundesamt für Adjutantur unter-
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stellt worden. De jure wird diese Neuregelung,
wie die übrigen unter die Ausführungsbestim-
mungen fallenden Punkte, vermutlich ab 1986

Gültigkeit erlangen.

Gleichzeitig wurde bekannt, dass Oberst i Gst
J. Bührer vom Ausbildungschef der Armee,
Korpskommandant R. Mabillard, auf 1985 zum
Chef Ausbildung MFD abkommandiert worden
ist. Oberst i Gst Bührer ist dem Chef MFD
J. Hurni unterstellt und wird seine Tätigkeit im
März, dem Zeitpunkt des ersten Einführungs-
kurses für FHD 1985, aufnehmen.

Aus FHD-Zeitung Nr. 2/85

Wir stellen vor

(Stg) Mit dieser Nummer nimmt unser neuer
Umbruchredaktor, Fourier Max Loosli, seine
Tätigkeit auf.

Die älteren Leser mögen sich vielleicht noch
daran erinnern, dass Max Loosli bereits in frühe-
ren Jahren (1962 bis 1977) Umbruchredaktor
war. Er hat seine Arbeit so gut gemacht, dass er
anlässlich der Delegiertenversammlung von
1977 zum Ehrenmitglied des Gesamtverbandes
ernannt wurde. Dass er dieses Amt erneut über-
nimmt, ist darin begründet, dass Max Loosli nun
als Pensionierter nicht tatenlos sein möchte.
Neben seinen vielen Hobbys wird er nun seine
Erfahrungen und Kräfte unserem Fachorgan zur
Verfügung stellen. Die Redaktionskommission
freut sich, dass das vorgegebene Erscheinungs-
bild «Des Fourier» nun noch mehr verfeinert
und durchgesetzt werden kann.

Ganz still und leise

Mir kommt es immer noch vor, als wären sie

bei Nacht und Nebel klammheimlich aus-
getauscht worden: die zweimal drei Buch-
staben des Frauenhilfsdienstes gegen jene
des Militärischen Frauendienstes. Und ich
habe Mühe zu verstehen, dass dieses Vor-
gehen so schon richtig gewesen sein soll, da

die Namensänderung von so grosser Bedeu-
tung ja gar nicht sei.

Zugegeben, Namen sind oft Schall und
Rauch. Doch wollen wir zumindest anneh-

men, dass dies beim neuen Militärischen
Frauendienst nicht der Fall sein wird. Noch
präsentiert er sich uns zwar als fast leeres
Gefäss, das sorgfältig gefüllt werden will,
soll es am Schluss nicht zur letzten Ruhe-
Stätte unserer schönen Ideen von Integra-
tion und Partnerschaft werden. Aber der
MFD ist auf Jahresbeginn immerhin dem
Namen nach rechtskräftig geworden, womit
für uns Frauen ein erster, nicht ganz unbe-
deutender Schritt weg vom Hilfsdienst
getan worden ist. Darum wäre es meiner
bescheidenen Meinung nach der neuen
Sache und ihren Verwaltern gut angestan-
den, wenn zumindest versucht worden
wäre, die am direktesten betroffenen FHD-
Kreise etwas spontaner auf dem laufen-
den zu halten.

«Ehe man ein schönes Wort anwendet, muss
man ihm einen Platz bereiten», sagte der
französische Schriftsteller Joseph Joubert
einmal. Mit diesem, - für unsere Sache viel-
leicht etwas zu tiefsinnigen - Ausspruch
könnte man versuchen, die Zeitspanne des

Balancierens zwischen MFD und FHD
möglichst unbeschadet zu überstehen.
Denn für den Militärischen Frauendienst ist
der Platz tatsächlich erst partiell vorbereitet,
und es wäre schön, wenn dem etwas verpatz-
ten Auftakt von Frauenseite her nun ein
vom alten Gemeinschaftssinn aus den
Anfängen des FHD getragener Zwischenakt
folgen würde. Er müsste von Information
und klaren Anweisungen geprägt sein,
womit ich pro domo auch gleich meine per-
sönliche Bitte an die dafür zuständigen Ver-
antwortlichen weitergeleitet haben möchte.

/tovy Gys/er-Vc/îôw/
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